
— für Informationen der Beratungsstelle an die ört
lichen Volksvertretungen, ihre Häte und Fachorgane 
über Probleme der vorbeugenden Arbeit;

— für eine zentrale Analyse, die Material für zentrale 
Erfahrungsaustausche und für Maßnahmen der spe
ziellen Weiterbildung der Berater sein könnte.

Unterstützung durch die örtlichen Staatsorgane
§ 2 der 1. DB zum FGB übertrug den Räten der Kreise 
bzw. unter ihrer Verantwortung den Räten der Kreis
städte die Bildung der Ehe- und, Familienberatungs
stellen. Dieser Forderung sind die Räte nachgekom
men. Es besteht aber zumeist bei ihnen keine Klar- 

'■ heit darüber, daß die Ehe- und Familienberatungsstel
len als Bestandteil des Systems der Maßnahmen zur 
staatlichen Förderung von Ehe und Familie zu be
trachten sind. Die Räte müssen deshalb die Unter
stützung der Beratungsstellen und deren Zusammen
wirken mit gesellschaftlichen Organisationen und Be
trieben zielstrebig organisieren.
Unsere Untersuchungen in 19 Beratungsstellen erga
ben jedoch, daß sich die meisten Räte bisher noch 
nicht über die Arbeitsweise der Beratungsstelle so
wie über ihre gesellschaftliche Wirksamkeit informiert 
hatten. Tätigkeit und Erfolge, Bemühungen zur brei
teren Popularisierung der Aufgaben der Beratungs
stellen und zur Zusammenarbeit mit Betrieben und 
gesellschaftlichen Organisationen sind allein auf die 
Initiative der Beraterkollektive zurückzuführen. In an
deren Kreisen reduziert sich das Zusammenwirken 
zwischen Rat und Beratungsstelle auf eine jährliche 
Berichterstattung.
Nur bei drei der von uns untersuchten 19 Beratungs
stellen gibt es außer der jährlichen Berichterstattung 
eine gewisse Zusammenarbeit mit dem Rat. So wer
den in Berlin-Pankow wichtige Fragen durch den Lei
ter der Beratungsstelle, den 1. Stellvertreter des Be
zirksbürgermeisters, über den Rat des Stadtbezirks 
den zuständigen Kommissionen der Stadtbezirksver
sammlung, den Fachabteilungen des Rates und ge
sellschaftlichen Organisationen übermittelt. In Berlin- 
Mitte werden Probleme aus der Ehe- und Familien
beratung, die von allgemeiner Bedeutung sind, in der 
Ratssitzung ausgewertet. In bestimmten Abständen 
finden Aussprachen des Beraterkollektivs beim Be
zirksbürgermeister statt. In Berlin-Treptow läßt sich 
der 1; Stellvertreter des Bezirksbürgermeisters einmal 
im Quartal über grundsätzliche Probleme aus" der 
Ehe- und Familienberatung informieren.
Die Räte haben die Verantwortung für die Tätigkeit 
der Beratungsstellen unterschiedlich festgelegt, da die
1. DB zum FGB hierzu nichts Näheres bestimmt. In 
den meisten Fällen wurde die Abteilung Gesundheits
wesen verantwortlich gemacht, in anderen der
1. Stellvertreter des Bezirksbürgermeisters (in der 
Hauptstadt der DDR) oder die Abteilung Innere An
gelegenheiten.
Durch die Zuordnung zu einzelnen Fachabteilungen 
wird der Rat seiner Verantwortung und den Aufga
ben der Beratungsstelle nicht gerecht. Die komplexe 
Aufgabenstellung der Ehe- und Familienberatung läßt 
es nicht zu, eine bestimmte Fachabteilung oder ein an
deres Fachorgan des Rates zum Träger dieser Ein
richtung zu machen6. Am zweckmäßigsten wäre es, 
beim örtlichen Rat ein Stabsorgan zu bilden, das für 
die Koordinierung aller familienpolitischen Maßnah
men und für die Unterstützung der mit Aufgaben der 
Familienförderung betrauten staatlichen Organe und 
gesellschaftlichen Organisationen im jeweiligen Terri
torium verantwortlich wäre.

6 So auch Krutzseh ln NJ 1966 S. 214.

Solange ein solches Stabsorgan fehlt, sollte ein Rats
mitglied (evtl, der Sekretär des Rates) die Verantwor
tung des Rates für die Ehe- und Familienberatungs
stelle wahrnehmen. Hierbei sind folgende Aufgaben 
zu erfüllen:
— die Koordinierung der Tätigkeit der Beratungsstelle 

mit den anderen Organen, die eine spezifische Ver
antwortung für die Förderung von Ehe und Fa
milie haben;

— die Zusammenarbeit der Beratungsstelle mit den 
Betrieben und gesellschaftlichen Organisationen;

— die Unterstützung der Beratungsstelle in allen tech
nisch-organisatorischen Fragen;

— die Information der Beratungsstelle über Maßnah
men des Rates zur Förderung und zum Schutz von 
Ehe und Familie sowie über bestimmte Schwer
punkte, die in der Beratungstätigkeit und in der 
Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden sollten;

— die Vorbereitung der Berichterstattung vor dem 
Rat.

Zentrale Maßnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit
Das Ministerium der Justiz veranstaltet jährlich einen 
Erfahrungsaustausch mit den in den Ehe- und Fami
lienberatungsstellen tätigen Richtern. Das Ministerium 
für Gesundheitswesen organisiert eine spezielle Wei
terbildung der medizinischen Berater zu Problemen 
der Ehe- und Sexualberatung. Darüber hinaus sollte 
eine allgemeine Weiterbildung aller Berater auf zen
traler Ebene stattfinden, die mit einem Erfahrungs
austausch verbunden sein könnte.
Es wäre zweckmäßig, wenn einem der drei Ministerien, 
wahrscheinlich am ehesten dem Ministerium für Ge
sundheitswesen, die Federführung zur Klärung all
gemeiner Fragen der Ehe- und Familiehberatungsstel- 
len übertragen werden würde. Diese Federführung ist 
nicht gleichzusetzen mit der funktionsmäßigen Ver
antwortung für die Tätigkeit der Beratungsstellen, 
sondern sollte sich in Gemeinschaftsarbeit mit den 
Ministerien der Justiz und für Volksbildung auf fol
gende-Aufgaben konzentrieren:
— Weiterbildung der Beratungsmitglieder und Orga

nisierung zentraler Erfahrungsaustausche;
— Ausarbeitung von Arbeitsrichtlinien für die Bera

tungsstellen;
— Aufbau einer einheitlichen Dokumentation und 

deren Auswertung;
— Klärung organisatorischer Fragen der Tätigkeit der 

Beratungsstellen.
Ebenso erscheint uns eine von zentraler Stelle ge
lenkte, zielgerichtete Popularisierung der Aufgaben 
und Arbeitsweise der Ehe- und Familienberatungsstel
len durch Presse, Rundfunk, Fernsehen usw. erforder
lich, um einmal die Bevölkerung stärker mit dieser 
Einrichtung vertraut zu machen und zum anderen, um 
bei staatlichen Organen und Einrichtungen, Betrieben 
und gesellschaftlichen Organisationen die Vorausset
zungen für ein engeres Zusammenwirken im jeweili
gen örtlichen Bereich zu schaffen.

•

Die weitere Entwicklung der Familie in der sozialisti
schen Gesellschaft wird auch künftig von widersprüch
lichen Erscheinungen und Konflikten begleitet sein, die 
nicht von allen Bürgern ohne die Unterstützung durch 
die Gesellschaft gemeistert werden. Die Aufgabe, den 
Bürgern bei der Gestaltung ihres Lebens zu helfen 
und ihnen in familiären Konfliktfällen zu raten, wird 
mehr und mehr in den Vordergrund treten. Auf diese 
Weise wird ein wichtiger Beitrag zur Verwirklichung 
des Verfassungsauftrags nach Art. 38 geleistet, nämlich 
das Recht jedes Bürgers auf Schutz und Förderung 
seiner Ehe und Familie zu gewährleisten.
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